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0 & Nov. 20J7

Antrag auf Gewährung eines Zuschusses für die kommunale
Förderung von

sozialen Maßnahmen und Initiativen in der
Stadt Eberswalde

l. Antragsteller/in

1.1. Name/Anschrift/Sitz des/der Antragsteller/in:

Europäischer Regionaler Förderverein e.V.
Technologie- und Gemeindezentrum 8b
16278 Pinnow

1.2. Registernummer/Registerstelle:

VR 4622 NP/ Amtsgericht Neuruppin

1.3. Maßnahmeverantwortliche/r:

Steffen Witt

1.4. Zustellbevollmächtigte/r:

Danko Jur

1.5. Handlungsbevollmächtigte/r:

Danko Jur

1.6. Bankverbindung Konto-Nr.:
Bankleitzahl:

Name:

Telefon-Nr.:
03334/287450

IBAN: DE 85 1509 1704 0170786602
BIG: GENODEF1PZ1

Bezeichnung des Kreditinstituts: VR-Bank Uckermark-Randow e.G.

2. Maßnahme

2.1. Bezeichnung:

Möbelbörse Coppistraße 10
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2.2. DurchführungsZeitraum:

01.01.2018- 30.06.2018

3. Finanzierungsplan

3.1. Gesamtkosten:
31.150,57 €

3.2, Summe öffentlicher Förderung (nicht Stadt):
0

3.3, Eigenanteil (mindestens 10 % der Gesamtfinanzierung, z. B.
Teilnehmerbeiträge): 25.150,57 €

3.4, Summe Leistungen Dritter (z. B. Spenden, Sponsoring):
0

3.5. Zwischensumme:
25.150,57 €

3.6. Summe beantragter Zuschuss:
6.000,00 €

3.7. detaillierter Finanzierungsplan
(Auflistung der Einzelpositionen
beizulegen) ja

- ist als Anlage zum Antrag

4. Begründung der Beantragung des Zuschusses
(Beschreibung des Projektes, Begründung der Notwendigkeit der

Förderung, Konzeption, Ziel, Zielgruppen, Öffentlichwirksamkeit -
evtl. Beschreibung in einer Anlage)

Siehe kurzbeschreibung Projekt in Anlage

5. Erklärung

Es wird erklärt, dass:

5.1. mit der Maßnahme noch nicht begonnen wurde und auch vor Erhalt des
Bewilligungsbescheides nicht begonnen wird,

5.2. die in diesem Antrag gemachten Angaben vollständig und richtig sind
sowie

5.3. keine zusätzliche über den Angaben im Antrag hinausgehende
Förderung beantragt oder bewilligt wurde.
5.4. Der/die Zuwendungsempfänger/in ist zum Vorsteuerabzug

berechtigt X nicht berechtigt .
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In Kenntnis der strafrechtlichen Bedeutung unvollständiger oder
falscher Angaben wird versichert, dass:

die Einnahmen und Ausgaben nach den Rechnungsunterlagen im

Zusammenhang mit dem geförderten Vorhaben angefallen sind, - die
nicht zuwendungsfähigen Beträge, Rückforderungen und Rückzahlungen
abgesetzt wurden,

die Zuwendung ausschließlich zur Erfüllung des im
Bewilligungsbescheid näher bezeichneten Zuwendungszwecks verwendet
wurde,
die im Zuwendungsbescheid, einschließlich dem dort enthaltenen
Nebenbestimmungen, genannten Bedingungen und Auflagen eingehalten
wurden.

Dem Unterzeichner/der Unterzeichnerin ist bekannt, dass die Zuwendung
im Falle ihrer zweckwidrigen Verwendung der Rückforderung und
Verzinsung unterliegt.

Eberswalde, den 10.11.2017
rec chrift)

Anlagen:

• Aktuelle Fassung der jeweiligen Satzung

• Nachweis der Gemeinnützigkeit

• Auszug aus dem jeweiligen Register

srein e. V.
033336
/ 42 070

Fan: 033 33 5
Wlfiimow f /4207l
(•Mail: eegionalet-foetdätvereirtä-online.de



Anlage zum Antrag Möbelbörse Coppistr. 10 Eberswalde vom
10.11.2017

Punkt 4 der Anlage

Möbelbörse Coppistraße

Diese Möbelbörse (ausschließlich für Bedürftige) befindet sich nach
dem Umzug vom Luisenplatz noch in der Aufbauphase. Hier sollen die
Projektteilnehmer intensiv an praktischen Entscheidungen beim
Aufbau beteiligt werden. So können schnell Kompetenzen der
einzelnen TN festgestellt werden. Mit neuen Strukturen und
Arbeitsweisen wollen wir einen festen Platz für bedürftige schaffen
und erfolgreich Menschen mit multiplen Vermittlungshemmnissen in
Versicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse bringen.

In der Möbelbörse wurden seit dem Umzug Anfang des Jahres über
70 Asylbewerber beschäftigt und betreut. Ebenfalls in 2015 waren die
ersten Asylbewerber in Kleinprojekten im SPEICHER tätig,
absolvierten Schülerpraktika und andere Praktika. Die
Projektteilnehmerwerden im Echtzeitbetrieb unseren
festangestellten Mitarbeitern zur Seite gestellt. Einsatzorte waren
hier der SPEICHER im Leibnizviertel sowie Möbelabhol-und Lieferorte
im gesamten Landkreis. Vermittelt werden soll Tagesstruktur,
Pünktlichkeit, Ordnungssinn, im beschränkten Umfang Umgang mit
Werkzeugen, geografische Kenntnisse, praktische Sprachkenntnisse
(Umgangs- und Fachsprache), Verkehrsregeln. Mit der intensiven
geografischen Kenntniserlangung und dem Aufbau persönlicher
Bindungen an „Kollegen" soll auch Abwanderungsbestrebungen nach
Berlin und westlichen Bundesländern entgegengewirkt werden.

Mit der Möbelbörse Coppistraße verfolgt der eRFV e.V. einen neuen
Anlaufpunkt für bedürftige Personen zu schaffen und die Möbelbörse
durch Umbau von Räumlichkeiten für diese Personen attraktiver zu
gestallten.


